
Einwohnergemeinde-Versammlung vom
Mittwoch, 5. April 2017

Turnhalle Primarschule “Dorf“
19.30 Uhr

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden



Traktandenliste

1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom

14. Dezember 2016

2. Wasserleitung Itingerstrasse, Ersatz
Kredit CHF 350‘000.00

Investitionsplan 2017 CHF 320‘000.00

3. Kleine Allmend/Wuhrweg
3.1 Strassenbau inkl. Ersatz Beleuchtung
Kredit CHF 390‘000.00

Investitionsplan 2017 CHF 300'000.00
3.2 Wasserleitung, Ersatz
Kredit CHF 410‘000.00

Investitionsplan 2017 CHF 495‘000.00

4. Reglement über die Hundehaltung, Anpassung

5. Der Gemeinderat orientiert

6. Verschiedenes

Die Erläuterungen zu den Traktanden können ab Montag,
20. März 2017 auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden oder sind unter
www.sissach.ch aufgeschaltet.

Sissach, 13. März 2017 Freundliche Grüsse
Gemeinderat Sissach

Präsentationen (Powerpoint, Folien etc.) an Versammlung:

Stimmbürger/-innen, welche beabsichtigen anlässlich der Versammlung zu einem Thema
eine Präsentation zu zeigen, sind gebeten mit Gemeindepräsident Peter Buser, 079 327 19
13 oder Verwalter Godi Heinimann 061 976 13 10 frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Vielen
Dank.
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EINWOHNERGEMEINDE SISSACH 

 
 
Traktandum 1: Genehmigung des Beschlussprotokolls der Einwohnergemeinde- 
   Versammlung vom Mittwoch 14. Dezember 2016 
 
Protokoll der EINWOHNERGEMEINDE-VERSAMMLUNG vom 14. Dezember 2016, 20.15 Uhr in 
der Turnhalle der Primarschule Dorf Sissach 
 
 
Leitung:    Gemeindepräsident Peter Buser 
 
Anwesend:  8 Gemeinderat und Schreiber 
  158 Stimmberechtigte 
  4 Personen (Presse und Gäste) 
   
Entschuldigt:     -- 
 
Sprecher Gemeindekommission: Urs Zürcher (Präsident) 
 
Stimmenzähler:     Thomas Häfelfinger, René Thommen 
 
 
 

Traktandum 1: Genehmigung des Beschlussprotokolls der Einwohnergemeindeversamm-
lung vom 23. August 2016 
 

Beschluss: Das Beschlussprotokoll wird mit grossem Mehr bei wenigen Enthaltungen ge- 
  nehmigt.  
 
 
Traktandum 2: Budget 2017 

2.0 Information Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021 – Kenntnisnahme 
2.1 Einwohnerkasse 
  a) Festsetzung des Gemeindesteuersätze 
  b) Festsetzung der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 
  c) Genehmigung der Tarifordnung Abfallentsorgung 

    d) Genehmigung der Tarifordnung über die Hundehaltung 
  e) Genehmigung der Tarifordnung Ölfeuerungskontrollen  
  f) Genehmigung der Tarifordnung Wasserversorgung 
  g) Genehmigung der Tarifordnung für Abwasserbeseitigung 
  h)  Genehmigung der Tarifordnung schulergänzende Tagesbetreuungs- 

     angebote 
  i) Kenntnisnahme der mit der Genehmigung des Budgets bewilligten  
   Investitionskredite (GO § 6 Abs. 2) 
  j)  Kenntnisnahme der mit der Genehmigung des Budgets bewilligten  
   ao Sachaufwände (GO § 6 Abs. 2) 
  k) Genehmigung des Budgets Einwohnerkasse gesamthaft 
2.2 Stützpunktfeuerwehr Sissach – Genehmigung des Budgets 
2.3 Begegnungszentrum Jakobshof – Genehmigung des Budgets 
2.4 Friedhofkasse Sissach-Böckten-Diepflingen-Itingen-Thürnen  
  – Genehmigung des Budgets 

 
Beschlüsse:   Die Erhöhung des Steuerfusses bei den natürlichen Personen von 57% auf 

59% wird bei 72 Ja, 81 Nein und 1 Enthaltung abgelehnt.  
 



EGV 07.04.2016  2 

  Die Budgets werden gemäss Vorlage – mit Ausnahme des gleichbleibenden 
Steuerfusses von 57% bei den natürlichen Personen – mit grossem Mehr, bei 
4 Nein und wenigen Enthaltungen angenommen.  

  (Neu resultiert bei der Einwohnerkasse ein Aufwandüberschuss von CHF 
546‘950.--) 

 
   
Traktandum 3:  Mehrzweckhalle Bützenen, Sanierung 

Projektierungskredit  CHF 210‘000.00 
  (Investitionsplan 2016-18 CHF    4.59 Mio.) 

 
Beschluss:  Der Projektierungskredit über CHF 210‘000 wird mit grossem Mehr, bei 2 Ent-

haltungen genehmigt.  
  
 
Traktandum 4:  Bischofsteinbrücke, Sanierung 

Kredit CHF   520‘000.00 
(Investitionsplan 2016 CHF      430‘000.00) 

 
Beschluss:  Dem Projekt Sanierung Bischofsteinbrücke mit Kredit über CHF 520‘000 wird 

einstimmig zugestimmt.  
 
 

Traktandum 5:  Zonenplan Landschaft, Mutation 
Inertstoffdeponie Strickrain, Erweiterung 
 

Beschluss:  Der Mutation ZP Landschaft, Inertstoffdeponie Strickrain, Erweiterung wird mit 
grossem Mehr, bei 1 Nein und wenigen Enthaltungen zugestimmt.  

 
 

Traktandum 6: Der Gemeinderat orientiert  –  kein Beschluss 
 
 
Traktandum 7: Verschiedenes  –  kein Beschluss 
 
 
 
Schluss der Versammlung: 22.00 Uhr 
 
 
 
IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
Der Versammlungsleiter:  
Gemeindepräsident Peter Buser             
 
 
 
Der Schreiber: 
Gemeindeverwalter Godi Heinimann 
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Traktandum 2: Wasserleitung Itingerstrasse, Ersatz  
  Kredit inkl. MwSt.   CHF 350’000.00 
   Kredit exkl. MwSt.   CHF 324‘000.00 
  (Investitionsplan 2017  CHF 320‘000.00) 
 

 
 

Ausgangslage  
In der Itingerstrasse liegt heute eine Graugusswasserleitung mit einem Innendurchmesser von 
100 mm aus dem Jahre 1943. Die Graugussleitungen aus dieser Zeit sind anfällig auf Setzungen 
und Druckschläge. Verschiedene Leitungsbrüche auf der Hauptleitung und den Hausanschluss-
leitungen belegen den Sanierungsbedarf. An dieser Leitung sind östlich der Itingerstrasse 6 
Mehrfamilienhäuser angeschlossen, westlich der Itingerstrasse wird das Quartier Schwarzmatt 
versorgt. 
 

Das Tiefbauamt BL sieht vor, im Sommer 2017 die Randabschlüsse sowie den Deckbelag in der 
Itingerstrasse zu ersetzen. Um die entstehenden Synergien zu nutzen, sollen im Zuge dieser 
Arbeiten die Hauptleitung sowie die Hausanschlussleitungen ersetzt werden.  
 
Projekt Hauptleitung 
Die alte Leitung wird abgebrochen und die neue Leitung an derselben Lage verlegt. Im Parkweg 
wurde die alte Gussleitung bereits im Jahr 2011 durch eine Polyethylen Leitung HDPE 125mm 
ersetzt. Der Anschluss an die Zunzgerstrasse erfolgt an die bestehende duktile Gussleitung 
200mm mit Baujahr 1989. 
 
Für die neuen Wasserleitungen werden ebenfalls Polyethylen Trinkwasserdruckrohre mit einem 
Durchmesser von 125mm verwendet. In der Hauptleitung werden drei Streckenschieber einge-
baut. Die Hydranten auf der Parzelle Itingerstrasse 2 + 4 bleiben lagemässig bestehen. 
 
Hausanschlüsse  
Die bereits sanierten Hausanschlüsse der Liegenschaften Itingerstrasse 1 + 2 werden wieder an 
die neue Versorgungsleitung angeschlossen. Die weiteren Hausanschlussleitungen wie auch die 
vorhandenen Schieber werden auf Kosten der Gemeinde ersetzt. Die Sanierung wird mit den 
Grundeigentümern abgesprochen und koordiniert. Wo möglich wird der Ersatz der Hausan-
schlüsse im grabenlosen Verfahren ausgeführt. 
 
Ausführung 
Die Wasserleitung wird in zwei Etappen erstellt. Die Liegenschaften werden während dem Bau 
mit oberirdischen Leitungen provisorisch ab dem nächstliegenden Hydrant versorgt. Die Bauzeit 
der Wasserleitungen beträgt ca. 2 Monate. Die Gesamtbauzeit dauert ca. 4 Monate. 
 
Kostenübersicht 
 
Baumeisterarbeiten Hauptleitung (150m) CHF 100‘000.00 
Baumeisterarbeiten Hausanschlüsse (175m)  80‘000.00 
 

Sanitärarbeiten Hauptleitung  37‘000.00 
Sanitärarbeiten Hausanschlüsse  43‘000.00 
 

Brunnmeisterarbeiten, prov. Versorgung  6‘000.00 
 

Ingenieurarbeiten, Projekt- und Bauleitung  35‘000.00 
Geometerarbeiten  1‘500.00 
Diverses/Unvorhergesehenes  21‘500.00 
 

Total Baukosten exkl. MwSt.  CHF 324‘000.00 
MwSt. 8 %  26‘000.00 
 

Total Baukosten inkl. MwSt.  CHF 350‘000.00 
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Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Projekt zu genehmi-
gen und den Kredit über CHF 350‘000.00 zu bewilligen. 
 
 
 
 
 
Situationsplan 
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Traktandum 3: Kleine Allmend/Wuhrweg  
  3.1 Strassenbau inkl. Ersatz Beleuchtung 
   Kredit  CHF 390‘000.00 
   (Investitionsplan 2017  CHF 300‘000.00) 
   3.2 Wasserleitung, Ersatz 
   Kredit inkl. MwSt.  CHF 410‘000.00 
              exkl. MwSt.          380‘000.00 
  (Investitionsplan 2017 CHF 495‘000.00) 
 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Wasserleitungen Kleine Allmend und Wuhrweg Ost stammen aus dem Jahr 1940. Ver-
schiedentlich mussten in den vergangenen Jahren Leitungsbrüche repariert werden. Um die ent-
stehenden Synergien zu nutzen, soll ebenfalls die Strasse (Allmendbrücke bis Wuhrweg) erneu-
ert und das Trottoir ausgebaut werden.  
 
Projekt Strassenbau 
Die Projektierungsgrundlage für die Erneuerung der Strasse richtet sich nach der VSS-Norm SN 
640045. Der Aufbau der Strasse sowie für das Trottoir ist wie folgt vorgesehen: 

Strasse  Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45; d=40cm 
Tragschicht ACT 22N, 8cm 
Deckbelag AC 8N, 3cm 

Trottoir  Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45; d=40cm 
Tragschicht ACT 22N, 7cm 
Deckbelag AC 8N, 2,5cm 

Die Strassenbreiten sind stellenweise variabel und messen ca. 5.40m bis 6.80m. 
 
Der Randabschluss des Trottoirs zur Strasse wird mit einem Randstein (Anschlag 8 cm) kombi-
niert mit einem Wasserstein ausgeführt. Jeweils an den Enden des Trottoirs und im Bereich der 
Parkplätze soll ein Doppelbund schräggestellt (Anschlag 3 cm) versetzt werden, damit die Über-
fahrt mit Fahrzeugen gewährt ist. Hinterkante Trottoir wird der Randabschluss an das bestehen-
de Terrain angepasst. Bei Rasenflächen soll eine Stellplatte und bei Eingangsbereichen und 
Parkflächen einen Schalenstein 12 versetzt werden. An der östlichen Strassenbegrenzung wird 
der bestehende Randabschluss beibehalten oder bei Bedarf ersetzt. Sämtliche neuen Randab-
schlüsse werden mittels Granitsteinen erstellt. 
 

Sämtliche Strassenabläufe werden an die bestehende Schmutzabwasserleitung der Gemeinde 
angeschlossen.  
 

Die Strassenbeleuchtung wird mit dimmbaren LED-Leuchten ausgestattet.   
 
Wasserleitung 
Die Hauptleitung Allmendbrücke bis Wuhrweg ca. 100m wird in Guss DN 125 mit Zementmör-
telumhüllung ausgeführt. Der übrige Leitungsersatz ca. 200m erfolgt in Polyethylen Trinkwasser-
druckrohren 125mm. Die gesamte Länge der Leitungen misst rund 300m. Es werden abschnitts-
weise Druckprüfungen angeordnet. Im Sanierungsabschnitt befinden sich zwei bestehende Hyd-
ranten die erneuert werden.  
 
Hausanschlüsse 
Im projektierten Sanierungsabschnitt befinden sich 25 Hausanschlüsse. Diese Hausanschlüsse 
werden bis zur Wasseruhr im Gebäude erneuert. 
 
Ausführung 
Die Arbeitsausführung ist ab Mai 2017 geplant und dauert ca. 4 bis 5 Monate.  
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Kostenübersicht 
 

Strasse inkl. 
Beleuchtung Wasser 

Baumeisterarbeiten 215'000.00 220'000.00 

Baumeisterarbeiten Beleuchtung 45'000.00 

Beleuchtung 70'000.00 

Sanitärarbeiten Wasser 123'000.00 

Honorare, Geometer etc. 21'000.00 26'000.00 

Diverses, Unvorhergesehenes 10'000.00 10'500.00 

Total Baukosten exkl. MwSt. 361'000.00 379'500.00 

MwSt. 8% 29'000.00 30'500.00 

Total Baukosten inkl. MwSt. 390'000.00 410'000.00 
 
 
  

Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Projekt zu genehmi-
gen und den Kredit über CHF 800‘000.00 zu bewilligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situationsplan Strasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EGV  5.4.2017   3 
 

 
 
Situationsplan Wasser 
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Traktandum 4: Reglement über die Hundehaltung, Anpassung  
 

 
 

Änderung Reglement und Verordnung über die Hundehaltung 

Seit dem Jahr 2008 musste jeder Halter, jede Halterin eines Vierbeiners einen Hundekurs absol-
vieren. In der Herbstsession des vergangenen Jahres haben die Eidgenössischen Räte die obliga-
torischen Hundekurse wieder abgeschafft.  

Ziel der damaligen Einführung des obligatorischen Sachkundenachweises (SKN Theorie und Pra-
xis) für Hundehalter war es, Herrchen und Frauchen den richtigen Umgang mit ihren Hunden bei-
zubringen. Eingeführt wurde diese Pflicht als Reaktion auf eine tödliche Hundeattacke in der 
Schweiz.  

Nicht die Tatsache, dass trotz des Obligatoriums offenbar etwa jeder fünfte Halter den Kurs wider-
rechtlich nicht besuchte, sondern das bundesrätliche Eingeständnis, dass die Kurse leider keine 
messbaren Erfolge erzielt hätten, führte letztlich zur Abschaffung auf Ende 2016.  

Somit müssen Hundereglement und Verordnung auf kommunaler Ebene angepasst werden. Ins-
besondere wird das Obligatorium des Sachkundenachweises aufgehoben. Damit entfällt für die 
Gemeinden die Überprüfungspflicht des SKN.  

Weiterhin gemäss kantonaler Gesetzgebung nachweispflichtig bleiben jedoch Halterinnen und Hal-
ter von bewilligungspflichtigen Hunden, wie das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-
sen schreibt. Als bewilligungspflichtige Hunde gelten gemäss regierungsrätlicher Verordnung die 
Tiere der Rassen Dobermann, Rottweiler, Pit Bull oder andere Hunde, die aufgrund ihres Verhal-

tens als potenziell gefährlich aufgefallen sind. Betreffend einer allgemeinen Einführung der SKN-
Pflicht für alle Hundehalterinnen und Hundehalter auf kantonaler Ebene fehlen zurzeit die gesetz-
lichen Grundlagen.  

Die Gemeinde hat im Hundereglement und in der zugehörigen Verordnung den SKN aufgeführt. 
Das Reglement und die Verordnung sind wie folgt anzupassen: 

bisher Reglement neu Reglement 
II. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
§  3 Sachkundenachweis und Überwachung 
… 

 

II. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
§  3 Überwachung 
 

§ 3 Sachkundenachweis und Überwa-
chung 
1Wer einen Hund erwerben will, muss vor 
dem Kauf einen Theoriekurs über die Haltung 
von Hunden und den Umgang mit ihnen ab-
solvieren (Sachkundenachweis Theorie). Da-
rauf kann verzichten, wer nachweislich be-
reits einen Hund gehalten hat. 
 
2Innert eines Jahres nach Erwerb des Hun-
des muss die für die Betreuung verantwortli-
che Person mit dem Hund eine praktische 
Ausbildung durchlaufen (Sachkundenachweis 
Praxis).  
… 
 

§ 3 Überwachung 
 
1 aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
2 aufgehoben  
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bisher Text Verordnung neu (bereits in Kraft – zur Kenntnis) 

GRB Nr. 18 vom 2.1.2017 
 
An- und Abmeldung von Hunden 
 
Die Hundebesitzerin bzw. der Hundebesitzer 
ist verpflichtet, An- und Abmeldungen von 
Hunden innert 14 Tagen der Gemeinde Siss-
ach mitzuteilen. 
Bei der Anmeldung sind folgende Unterlagen 
mitzubringen: 
� Hundeausweis mit Angaben der Chip-

nummer 
� Haftpflichtversicherungsnachweis 
� Sachkundenachweis Theorie 
� Sachkundenachweis Praxis 
� Nachweis über allfällig geleistete Gebüh-

ren in anderen Gemeinden. 
 

 
An- und Abmeldung von Hunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� aufgehoben 
� aufgehoben 
 

 
 
 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Reglementsanpas-
sung zuzustimmen und den geänderten Text der Verordnung zur Kenntnis zu nehmen. 


